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Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der 
Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter 
 
 
Sachverhalt 
 
Für Investitionen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter (VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagesbetreuung) hat das Land Baden-
Württemberg ein gesondertes Förderprogramm aufgelegt mit einer Förderung von 70 Prozent für 
die zuschussfähigen Kosten bei 30 Prozent Eigenanteil der jeweiligen Kommune. 
 
Zuwendungszweck ist die Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote sowie die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagesangebote 
für Schulkinder im Primarbereich. 
 
Förderfähig sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen, Ausstattungsinvestitionen in 
Aufenthaltsbereichen soweit sie der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für 
Grundschulkinder oder der qualitativen Verbesserung der Betreuungsumgebung mit der 
Zielrichtung der Herstellung einer zeitgemäßen Ganztagesbetreuung dienen. 
 
Dabei sind allerdings die Fristen sehr eng gesetzt, bis 30.06.2021 sind die Maßnahmen zu 
melden und sollten ebenso auch begonnen sein. 
 
Was geschah bislang 
 
In einem Informationsgespräch mit den Schulleitungen der beiden Grundschulen wurden 
mögliche Maßnahmen diskutiert, wobei lediglich seitens der Grundschule Schörzingen 
Vorschläge hinsichtlich der Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Checkpoint-
Angebote im Ganztagesbetreuung vorgebracht wurden. 
 
Allerdings ist eine alternative Raumlösung nicht einfach zu finden. 
 
Fördervoraussetzung ist eine Investitionsplanung, eine Maßnahmenbeschreibung sowie 

Amt: Bürgermeister   
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Protokollauszug an: Bürgermeister    



Angaben zum Träger, ein Zeitplan mit Angaben zum voraussichtlichen Zeitpunkt des 
Maßnahmenendes und zum vollständigen Mittelabfluss, eine Kostenschätzung sowie ein 
Lageplan mit Bauplan und Baubeschreibung, zur beantragten Fördersumme sowie der Anzahl 
der zusätzlichen Ganztagesbetreuungsplätze. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
  In der Kürze der Zeit sieht die Verwaltung lediglich die Möglichkeit Räumlichkeiten im 
Untergeschoss der Grundschule Schörzingen zu ertüchtigen, wobei der durch aufquellenden 
Schiefer stark in Mitleidenschaft gezogene Zugangsbereich ebenso in Frage käme wie der 
ehemalige Werkraum und der gegenüberliegende Raum den künftig der Musikverein 
Schörzingen gerne für Angebote nutzen möchte (siehe Anlage) 
 
Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung dieses Bereiches zum Zwecke der Ganztagesbetreuung 
wäre die Frist gewahrt, da dort im Förderzeitraum (der auf den 17. Juni 2020 zurückgesetzt 
wurde) bereits Mittel verausgabt wurden und somit die Frist gewahrt werden kann. In 
Eigenleistung wurden beispielsweise Putzarbeiten durchgeführt, diese sind dem Grunde nach 
förderfähig. 
 
Bis zur Sitzung plant die Verwaltung die erforderlichen Unterlagen für eine Antragstellung 
zusammentragen und als Tischvorlage vorlegen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird in der Sitzung formuliert.  
 
 
Anlagen 
 
Förderprogramm 
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